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Kündigungsrecht: Mieter beleidigt und bedroht 
Vermieter auf Facebook 

| Wird ein Vermieter auf dem Facebook-Profil des Mieters in einen öffentlich gestellten 
Beitrag beleidigt und bedroht, berechtigt ihn dies zu einer fristlosen Kündigung. | 

Mit dieser Begründung hat das Amtsgericht Düsseldorf einer Räumungsklage des 
Vermieters stattgegeben. Der Vermieter hatte das Mietverhältnis nach mehreren 
Beiträgen auf dem Facebook-Profil des Mieters fristlos gekündigt. Das Amtsgericht sieht 
in dem mit Kot-Smileys hinterlegten Beitrag „Schon wieder fristlose Kündigung des 
Mietvertrags bekommen, wollen die das ich durchdrehe ???“ sowie dem weiteren 
Beitrag, dass „der Vermieter zu weit gehe“ und „er das jetzt selbst regeln wolle“ eine 
nicht hinzunehmende Drohung. Auch die Bezeichnung „Huso“ sei eine zweifelsfreie 
Beleidigung, egal ob dies als „Hurensohn“ oder – wie der Mieter eingewandt hatte – als 
„Hundesohn“ zu verstehen sei.  

Quelle | Amtsgericht Düsseldorf, Urteil vom 11.7.2019, 27 C 346/18, Abruf-Nr. 211149 
unter www.iww.de. 
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